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Die verschiedenen Zentralheizungsarten.
Inden.Niimmern 29, 30 und 31 dieses Jahrganges

ist ein Aufsatz: "Die vel'.schiedenen Z9ntraJheizungs
rteii" veröffentlicht, der im ganzen durchaus .llnan
fechthal. ist, und uur in einzelnen Punkten der Richtig
stellung bedarf.

Auf Seite 121 .(Nr. 30) heißt es: "Man kaun mit
gutem Gewissen behaupten, daß die Warmwasser
heizung für Wohnräume. die ständig im Betriebe sind,
das bestc und vortefJhatteste fIeizsystem ist.'"

"Die etwas hohen Anlagekosten gegenÜber der
Dampfheizung werden durch die vielen Vorteile stets
gerechtfei'tigt erschcinen."

"Die Bedenken gegen frostgefahr sind entschieden
ubcrtrieben, und, ist eine solche bei sachgemäßer Be
dienung iiberhattpt nicht vorhanden."

Die beiden ersten Sätze sind ohne weiteres als zu
treffend anzuerkennen, der Jetzte nicht allgemein. Merk
würdiger \Veise traten die MCinungsverschiedenJlcite11
fiber dic Frostgefahr bei Warmwasserheizungen in
mehreren Tagungen der Deutschen tIeizungs- und Lüf
tungsfachll1ännet in die Erscheinung, es wurde für lmd
wider die Frostgefahl' gesprochen, aber zu einer klaren
ntschddung kam es nicht, weil jeder I\edner sieh auf
seine persönlichen Eriahrung.eIl berief, \\.-e1che durch
einen Beschluß der Ü?rigen Teilnehmer nicht aus der
Welt zu bringen \'laren. Der etnfache Fall. daR eine
fieizanlag.e in ci11em \VohnllE!use dcn ganzen ,"",'inter
hindurch .im Bctriebe bleibt, wie im ersten Satze ange
nommen ist, wird wohl nur in einem v01"nehmen Ein
familienhause eintreten, dessen Besitzer in der <.mgc
nehmen Lage ist, Über sämtliche Räume seines Hauses
frei verfügen zu können, lind sich Übcr die Kosten dcr
Brennstoffe und der Bedienung der Anlage k.bn Kopf
zerbtechen zu machen braucht. Er muß sich jeder Zelt
überzeugen kÖJmen, daß bei Eintritt starker Kälte In
jedem f\aullle. der mit Hcizkörpern ausgestattet ist,
die Fenster sorgfältig verschlossen und die Ventile dcr
fIeizkörper geöffnet sind, so daß das wahne Wasser
frei umlaufen kann. \Vird dann dnfiir gesorgt, daß der
Raum, in '\velchem der oder die \Varmw:lsserkessel <.luf
gesteHt sind, g;egeI1 frostgefahr g:eschÜtzt wird. und sind
die .R.obrleitung-en sachgemäß verleRt. so ist cs richtig,
daß die Gefahr des Einfrierens eine sehr gcringe ist.
Außerdem spielt bei den Meinuru;sverschicdenheiten
Über die Größe der frQstge.fihl' bei \\lannwasser
heizungen das Örtliche Klimf'eine große, wohl nicht
immcr genÜgend beachtete R.olle. Dieses Klima ist in
unserem Vaterlande sehr verschieden. In \Vest
deutschland sind schwerlich Temperaturstiirze zu be
fürchten, wie ich sie hier in Breslau erlebt habe. Am
2. Januar 1905 fiel die Temperatur in der Zeit von
abends 6 Uhr bis zum anderen Morgen 6 Uhr von -+ 8 {}
auf - 16°, aLso um 24 (I. Dabci herrschte ein schneiden
der Nordostwind_ In den städtischen Schulgebäuden,
weIche sonst mit Luftheizungen oder Niederdruckdampf
heizungen versehen waren. \varen auch zwei 'Varm
wasserheizungel1 vorhanden, eine ältere und eine nene.
Beide Anlagen waren in Klassenräumen gefroren, weil
die Fenster. nicht ganz sorgfältig geschlossen, sondern
nur zugedrückt waren, so daß die geringen Spalten dem
Schuldiener Qder Iieizer nicht aufgefallen wareu. Beide
Anlagen waren mit der städtischen \Vasserleitung ver
bunden
 die Schwimmkugelhähne taten ihre Schuldig
keit und ersetzten das ausfließende Wasser, es ent
standen währelid 
 der Nacht große Wasserschäden j

welche nattirlich erst am andcr'en,Mgrgen bemerkt
wurden, da. ia nieII!and 8¥f den..TymD
raturst,urz: vor
bereitet war.-In den Übriger. Itl
hr.als. io Schulgebäuden,
welche teils mit Niederdruckda.mpfhcizungen" teiJsmit
älteren Feuerluftheizungen versehen wareri",war kein
f'rostschaden eingetreten. Im letzten V/inter, der \ier
keine besonders niedrigen \Varmegrade brachte (das
Thermometer fiel nicht unter _ 16 0 ). ereignete sich in
dem neuerbauten städtischen Kinderbort der fall, daß
eine Vlärterln an eine andere Stelle des Iiauses Vetsetzt
wurde. Nachdem sie das mft \Varm
vasserhcizling ver
sehene Zimmer geräumt hatte, wurde dieses gründlich
gereinigt, dabei die Fenster geöffnet, und aus Sparsam
keitsrüeksichtcn der Heizkörper abgestellt. Am Abend
dachte niemand mehr an den Umzug, arn anderen
Morgen meldete sich das verlassene Zimmer aber da
das aus dem gefrorenen Heizkörper ausgelaufene
las&cr durch die massive Decke in den darunter
Hegenden bewohnten R.aum drallg.

Bei umfauRreichen Gebäuden, deren Räume ntcht
Rleichmäßig benutzt werden, ist meines Erachtcns die
Einfriergcfabr immer vorhanden. Besonders muß darauf
geachtet werden, daß die fenster fest verschlossen und
der UIJllauf des V/assers nirgends gehindert wird. Ich
bemerke noch. daß die hiesigen städtischen Gebäude alle
mit Doppelfenstern versehen sind. und daß die Heiz
körper möglichst in den Fensternischen aufgestellt
werden. Die frostgefahr zeigt sich besonders in dcn
Absperrventilen der Heizkörper und in den I\ücklauf
leitungen. An einer dieser Stellen beginnt gewöhnlich
die Vereisung der Heizkörper. Die NiederdruckdanlPf_
heizungen werden also in allen größeren, des Nachts
nicht benutztcn Gebäuden vorzuziehen sein. Zerfriert
wir,
lich einmal ein Dampfheizkörper, gewöhnlich be
gimU;,das Eis sich in deDl Kondenswasserrohr zu bilden,
so bläst der Dampf aus oder es tritt 'etwas Kondens
wasser aus, aber da kein Wasser nachdrückt, tritt auch
kein großer Y\'asserschaden ein_ Ein aufmerksamer
Wärter wird bemerken, daß der \\7 asserstand im Kessel
sinkt und nach der Ursache suchen, während bei der
Vv'armwasserheinmg das Wasser ruhig ausfließen kann,
ohne daß es der W äfter in dem Kesselraume gewahr
wird. fÜr 0 s t d e u t s chi <l nd, für welches diese
Zeitung doch hauptsächlich bestimmt ist, dar falsa die
fr 0 s t ge f a h r fÜr die 'vV ar m was se r h e i zu n g.nicht unterschätzt werden. . .

Auf Seite 127 (NI'. 31) findet sich l1och-.eine. Be
merkung, die nicht aJigerneit1 richtJg und wohl imstande
ist. unter gewissen Verhältnissen zu StreHigkeiten
zwischen dem Bauherrn oder dem ausführenden
Maurermeister lind der fIeizungsfirma führen 
kann. .Es
handelt sich um die Tieferlegung der Iieizkessel der
\Vannwasserheizungen. Die Tieferlegung der Kessel
unter die Sohle des Kellers ist unter Umständen nötig,
wenn Heizkörper im. KeU
r oder zwischen Keller und
.trdgeschoß auf
estel1t 
vergq
sollen. In aUen fOJ1neIn,
weIche ZUr Berechnung der \\7 ar.mwasserheizungcn auf
gestellt sind, u. u. in rri
jhem. Buche: "E n t wer i e n
und Bcrechnen von Iieizl1ng.sanlagen"
spieJt der Abstand zwischen lviittelwllsserstand des
Kessels und dem Wärmemittelpunkt der Heizkörper
eine sehr wichtige J\oHe. Dieses findet sich auf Seite 64
meines Werkes (erschienen hei K. Marhold-tlalle a. S,),
\¥ird die tIöhe h j 11JSO der Abstand zwischen der mitt
leren Wasserhöne im Kessel und der Mitte der tieiz.
örper = 0, . so ergibt die .f'ormel den \Vert der I<.ühr
weite = lUJendlich j d. h. die Anlage ist unausführbar.
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Auch zwischen den Heizkörpern der Niedcrdruckdampf
heizungen und dem mLttleren Kesselwasserstand der
selben muß ein Höhenunterschied vorhanden sein, damit
das Kondenswasser wieder nach dem Kessel zurÜck
läuft. Näheres ist Huf Seite 61 H. meines \Verkes ZLJ
Cl"sehen. \V i e p r e c h t, Ratsingcnjcur <I. D.

o ==== 0

Dreiklassige Dorfschule.
Arc111tekt Kurt Arnheim in OJiva.
(AbbUdungen auf ßJatt 173 und 174.)

Vie Abbildungen stellen cinc drciklasst&e Dorfschule
mit \Vohnungen fÜr zwei verheiratete Lehrer 1md einen
Hilfslehrer dar.

Das fiaupt,Rcbäude cnthält im Erdgeschoß die VOt
halle, die Diele mit Ausgang zum Hofe, Kleiderablage,
I.(aum fur Lehrmittel, die Aborte und ein KlassenLimmer,
während im Obergesc1 oß anßer der Diele und der
Kleiderablage zwei Klassenzimmer, smvie das Zimmer
des Hi1fslehrers lieRen.

An dieses Hallpthaus schlieHt sich das \Vohngebände.
das sowohl in seinem obcren "vie unteren Geschosse mit
dem Schulgebäude in guter Verbindung steht, anderer
seits durch Eingänge von der Straße und vom Hofe voll
kommen abgetrennt liegt. Jede Lclllerwohnung besteht
aus flur, drei Zimmcrn, Kammer, KÜche mit Speise
kammcr sowie Bad l1l1d Abort.

Durch Herausheben des Schulbaues, durch seine
größeren Raumhöhen bedingt, ist eine würdige Bau
gruppe entstanden, die aber durch den gegliederten
Wohnbau nicht des freundlich 1ändlichen Aussehens
entbehrt.

o ==== 0

Sicherung der Bauforderungen.
(Schluß zu Nr.43.)

111. Anderungsvorschlüge.
Auf Grulld der ÄnderungsvorschlJge ergibt sich folgende

fassung der  S 1, 2, cl, 6 UJJd 7 des Gesetzes über die Siche
rung der Bauforderungen. (Der WortlaJlt deI' Neufassnngen
1I11d der Zusätze ist durch Spcrrdfllck hervoJ'gehoben.)J.

Der :Empfängcr von Baugeld Ist verpflichiet, das Baugeld
zur BeiriediJUUlg solcher Personen, die an der Herstellung des
Banes auf Grund eines Werk-, Dienst- oder Lieferungsver
trages beteiligt sind, zu verwenden. f:ine anderweitige Ver
wendung des Baugeldes ist bis zu dem Betrage statthaft, in
welchem der Empfänger aus anderen Mitteln Gläubiger der
bezeichneten Art bereits befriedigt !lat. Die Ver w e 11 d u 11 g
des Ba ((geldes zu J' Bestrci tun g angemessene..Abschlul1provisioJl sowie angemessener
Ziü sen 1 s t sta t t hart.

Ist der Empfänger selbst an der Herstellung beteiligt, so
darj er das ßaugeld in Höhe der Hälfte des angemessenen
Wertes der von ihm in den Ball verweJldeten Leistung oder.
wenn die Leistung von ihm noch IJicht in deu Bau verwendet
worden ist, der von ihm ge1eisteten Arbeit und der von ihm
gemachten Auslagen fÜr sich behalten.

Baugeld sind Geldbeträge, die zum Zwecke der Be
streitung der Kosten eines Baues in der Weise gewährt
werden, daß zur Sicherung der Ansprüche des Geld :ebers
eine li..J'pothek odeI' Grundschuld an dem zu bebauenden
GrUlJdstficke dient, oder die übertragung des Eigentums an
dem Grundstück erst nach gänzlicher oder teilweiser lier_
stellung des Baues erfolgen 5011. Als Geldbeträge, die zum
Zwecke der Bestreitung der Kosten eines Baues gewiihrt
werden, gelten insbesondere:

1. solche, deren Auszahlung ohne nähere Bestimmung des
Zweckes der Verwendung nach Maßgabe des fort
schreite.TIs des Baues erfolgen soU,

2. solche, die gegen eine als Bauhypothek bezeichnete
Hypothek (  33) gewährt werden.

2".
Zur FLihrung eines Ballbuches ist verpfJichte£, wer die

Herstellung eines NeubaÜes unternimmt und entweder Bau
gewerbetreibender ist oder sich für den Neubau Baugeld ge
währen läßt. Ober jeden Neubau ist gesondert ßuch zu führen.

Neubau im Sinne dieses Gesetzes isl dIc Errichtung eines
Oebaudes auf einer Baustelle. die zur Zeit der :Erteilnng der
Bauerlaubnis unbebaut oder nur mit Bauwerken untergeord
neter Art oder mit solchen Hauwerken besetzt ist, welche zum
Zwecke der ErrIchtung des Gebäudes abv:cbrochen werden
soJ1en.

Aus dem auf deli laufenden zu haltenden
Baubuche mÜssen sich ergeben:

1. die Personen, m!1. dencn ein Werk-, Dienst- oder
Lieferungsvertrag abgeschlossen ist, die An der diesen
Personen Übertragenen Arbeiten und die vereinbarte
VergÜtung;

2. die aui jede FordcJ'ul1,Q; g-eleisteten Zahlungen und die
Zeit dIeser Zahluogen;

3. dic I-Iöhe dei' ZtlJ' BestreituJ1\; der Baukosten ZlJgc
sicl1erten Mittel ulld die Perso-n des Geldgebers sowie
ZweckLestimmung und flöhe derjenigen Beträge, die
gegen Sichersteliung: dllrch das zu l)cbauende Grund
stuck (* 1 Abs. 3), jedoch nicht :tur Bestreitung: der
Baukosten ge\vährt werden;

4. die einzelnen in Anrechnung auf die unter Ziffer 3 ge
nannten Mittel an den Buchfiihrung-spflichtigen oder ii1r
seine R.echnung geleisteten Zahlungen und dlc Zeit
diescr Zahlungen;

5. Abtretungen, Pfändungen oder sonstige Verfiigungen
iiber diese Mittel;

6. die Beträge, die der Buchiührung"spflichtige fÜr ei2;ene
Leistungen In den Bau aus diesen MitteJn entnommen
hat.

-Alle BuchungsgrulJrllagen (Werk-, Dienst
1111d Lieierungsvettrftge. Fakturen. Quit
tl!n etl, Lohnlisten, Korre pondenze1J) sind
g c 0 I' cl !l e lau f z u h e..v a h ren.Das Dal1buch des Schuldners mit sämt
lichell Buchul1gsullterlagen uHd darauf be
ziig,lichen Korrespondenzen ist seitens derRaupolizeibehöfde unVefziiglich mit Be
schlag zu belegen, sofcrn nachweislich eine
Zahlul1gSeilJstellun.l-\ seitens des Baugeldempfängers vorliegt oder die seitens der
hierzll hc stimmten InteressentenvertretuJ1
gen beantragte R.evision des Banbuches
durch die Baupolizeibehörde ergibt. daß Un
regelmäßigkeiten in der führung des BaIl
bilches vorgekommen sind. Das Baubuch ist
dann einem VOll den zllständig:cn Handels
U 11 d Ii a nd wer k er ver t r e t n TI gen zn er 11 e n 11 e!1 den sachvcrstii11dIgen BÜcherrevisor unter
möglichster Z"zich-ung der Bangläubiger zu
Übergebel]'

Antragshcrechtigt ist auch ein an dem betreffenctcll Ball 'beteilig,ter Baugläubig,er.
welcher einen Titel gegeu den EigentÜmer.
Ballher!'n oder den von einem von diesen be
stelltcn UlltCrnehmer erlangt und aus diesem
Titel fruchtJos voJlstrecl\t hat.

Das Buch nebst dcn BnellUngSgrundlagen ist
bis zum AbJaufe von 5 Jahren, von der Beendigung des letzt
eingetra?:enen Baues an gerechnet, aufzlIbewahreJl.

3.
Die Vorsclrriiten der    1 und 2 findelT auch anf Um"

bauten AnwendlJ11g, wenn für den Umbail Ballgeld gewäh!'t
wird. 6.

Zur rÜhnll1g eines Ballbuches verpflichtete Personen;
welche ihre Zahlungen eingestellt haben oder über deren
Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden jst und
deren im S 2 Abs. 3 ZHfel' 1 bezeichnete Gläubiger zur Zeit
der Zahlungseinstellung oder der Konkurseröffnung benach
teiligt sind, werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft, wenn sie das
vorgeschriebene Baubuch zu führen unterlassen, oder es ver
heimlicht, vernichtet oder so unordentlich geführt haben,
daß es keine geniigende übersicht, insbesondere über die
Verwendung der zur Bestreitung der Baukosten zugesicher
ten Mittel gewiihrt.
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Wer fälschlich Betrage als an Bau

gläubiger gezahlt in das ßaubuch eintragt,
sowie wer Quittungen oder sonstige BeJcKe,die zu solchen tlJ1richtig:en Eintragullgen
bestimmt slnd. aussteilt, wird mit GeffilJf!:nisbis ZIJ C1Jiem Jahre bestlart. 

7.
MIt Geldstrafe bis zu einhul1dertfünfzig Mark und im

Unvermö cIisfalle mit traft bis zu vIer Wochen wird bestraft,
wer den VOTschriiten des   4 zuwiderhandelt.

Mit Geldstrafe bis zu 500.lt. und im U1Iver
mögensfalle mit Haft bis zu Je 6 \\Tachell wird
bestraft, \'\ler de11 Vorschriften des   2 be
trcffend die :Führung- llnd Offenlegu11K des
Ba ub uches zu"\yid erha Hd elt.

Die unterzeichnete Kommission bittet, ihre obig-cJJ An
regungen und Vorschläge, die wesentlich zu der Beseitigung
der Mißstände im Baug-cwerbe. zu einer Gesundung des Bau
marktes und zur förderung und Erhaltutlo- des hatldwerker
lichen Mittel- und Arbeite}'standes beitragen w rdcn. eincr
geneigten PrÜfung lmterzieheI1 zu woUen.

D=D
Blitzableiteranlagen. (B e r ich t i g 11 n g.) In

Nr. 41 der "Ostd. Bau-Ztg." ist eine Zuschrift der Firma
Carl Kreuzer-Breslau wjedergegeben  in der diese
Pirma zu dem itl NI'. 33 der "Ostd. Bau-Ztg." erschiene
nen Aufsatz "Blitzableiteranlagen" Stelhmg nimmt.
Dmch ein Versehen hat sich in der Wiedcrgabe der Zu
schrift der firma Kreuzer cin arger Fehler eingc
seItlichen. :Es heißt dort im letzten Satz: Verbindungen
wcrden zweckmäßig mit Zinn hart gelötet. . ., während
es natÜrlich heißen muß: .,Verbindungen werden zweck
mäßig nie h t mit Zinn. so TI der TI hart gelötet. . ."

D=D
Verschiedenes.
Für die Praxis.

KontrollbalkeIl oder Würielprobe. Vergleichende
Versuche des Deutschcn Ausschusses für Eisenbeton,
die sich auf 75 Balken und ebensoviclc Würfel er
streckten. haben ergebcll, daß die aus den Biegever 
suchen mit den KontrollbaJken errechneten Druck
festigkeiten bei feuchter L1.gerung um 70 °/ , bei trock
ner Lag;erung um 81 °/0 größer sind nls die der \Vürfcl
probe. Der Unterschied zwischen Balken- lind \VÜrfel.
festigkeit ist außerdem für mageren Beton größer als für
fetten. Der ausführliche Bericht wird in lieft 19 der
VeröifentJiehnngen des Deutschen Ausschusses inr
Eisenbeton erscheinen.

Die Vorteile eines guten Mörtels. Welchen erhebfichen
Einfluß ein guter, wenn auch teurerer Mörtel auf die Sicher
heit eines jeden Bauwerks hat, geht deutlich aus den foJ
genden festigkeitszahlen hervor, die bei der Untersuchung
von Mauerwerkskörpern in der Zürichcr Prüfungsanstalt
gewonnen wurden:

Mörtel:
Hydraulischer Kalkmörtel .
PortJandzementmörtel .

Steine:

13 5 15 kg/qcm
1\)0 254

VollziegeJ
" ausgesuchte

Lochziegel I
II

" 1Jl
Klinker . .

107-7240 kg/qcm
100-7320
230-+440
270 520
320-+570

. 230-7308-71000

Mauerwerk:
Mauerwerkskörper aus mit hydr.Kalkm. Zementmärtel

a) Vollziegel . .. 31 kg!qcm
1J ausgesu.:;hte 42--:-49 /f

b) Lochziegel I . 50-75511 60-: 61
1Jl . 63--"-75 146c) Klinker. 80 203

Die  teigerung der festigkeit beträgt demnach

bo ' , a) 80-B1 - _ d 831 r.. 1,5

80 kg/qcm
80

126

" b) 1-16;;;;50 = " 1,92
203-80

" c) - so- = I,M
bei den meist verwendeten VoJIsteinen, also rd, I f 5. Das.
heißt also: Zementmörtel ergibt eine etwa 2 1 (2 so
große Mauerfestigkeit als Kalkmörtel. Pr.

Verbands-, Vereins.. usw..Angetegenheiten.
Zentralschiedsgerieht für das Baugewerbe. Am

10. Juni d. J. und den folgenden Tagen finden im Reichs
tagsgebälldc Sitzungen des Zentralschiedsgerichts statt.
Die Tagesordnung umfaßt 42 Punkte mit fragen zum
Teil prinzipieller Natur.

Nordöstliche Baugewerks. Berufsgenossenschaft.
Die für den 12. Juni d. J. in Aussicht genonuncne Oe
nossenschattsversammlung ist auf Veranlassung des
l<.eil::hsv e rsicherungsamtes verschoben worden Llnd
findet voraussichtlich erst am 31. Juli d. J. in Kottbus
statt.

Innungs - Bezirks - Verband Pomlll rscher Bauge
werksmeister. Am 4. Juni d. J. findet der 9. Bezirkstag
des Bezirksverbandes !TI KösJin statt. Auf der Tages
ordnung stchen außer den übJichen Berichten \Valllen
und dgl. u. a. Aussprachen Über das Lehrlings
prüfungswesen unter' Berücksichtigung der vom ge
schäftsführenuen Ausschuß des Innungs-Verbands Deut
scher Baugewerksmeister vorgeschriebenen I<icht
linien für den Eisenbetonbau, Über die Pflege der hei
matlichen Bauweise und über die Be!ebung sozialer
BestrebuTIg-en durch Auszeichnung lange gedienter
treuer Arbeiter mit Diplomen auf Anttag bei der liand
werkskammer.

Wettbewerb.
lieriord. Zur Erlangung von Entwürfen für den

Neubau eines Rathauses schreibt der Magistrat unter
den reichsdeutschen Architekten einen Vlettbewerb mit
frist bis zum 1. Oktober 1912 aus. An Preisen sind aus
gesetzt: Ein 1. Preis von 3500 .li, eIn 2. Preis von
2500 .li nnd ein 3. Preis von 1250.Ji Der Ankauf
weiterer :Enhvürfe für je 500 .11. ist vorgesehen. Das
Preisrichteramt haben übernommen: BÜrgermeister
Busse-Iierford, Arch. und Prof. Friedr. v. Thiersch
München, Geh. Baurat Dr. Ludwig Iioffrnann-Berlln,
Stadtbaurat Schultz-BieJefeld, Ratsherr SchönieJd-f!er
ford, Stadtverord.-Vorsteher Liieken-tIerford, Architekt
Münter-Herford, Stadtverordn_ Kuhlo-lierford, Stadt
baumeister Kallmeyer-lierford. Die 'Wettbewerbsnntcr
lagen sind von dem Stadtbauamt in tIerford gegen Ein
senduug von 3 ./1. zu beziehen.



Rechtswesen.
sk. Einsturz eines Baugerüstes. Im Sommer 1911

l-]rach in Posen ai!f einem Neubau ein im Treppenhause
en ichtetes Putzgertist ein, und die darauf beschäftigten
Arbeiter stürzten zwei Etagen tief herab. Zwci Per
sonen \vurden verletzt und eine getötet. Daraufhin
wurde gegen den J\1aurerpolier Marszalek und den
Maurer \Vagoda AnkJage beim Landgericht Posen
wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Das Gcricht stellte
fest, daß das Gerüst mangelhaft und unsachgemäß her
gesteHt worden sei. Man habe morsches Holzmaterial
verwendet und einen Tragriegel nicht- genÜgend auf
gelegt. Beide Angeklagten hätten aber für die ord
nungsgemäße IierstelJung des GerÜstes sorgen müssen.
Nicht der vorübergehend anwesende Bauleiter könne
verantwortlich gemacht werden, sondern der PoHer M.,
welcher den ganzcn Tag auf dem Bau anwesend ge
wesen sei und dem die Beaufsichtigung der Ban
arbeiter, wozu auch die fIerstellung des GerÜstes ge_
höre, vertraglich Übe!'tragen gewesen sei. Die gleiche
Verantwortung treife auch den Arbeiter Wagoda,
welcher die Aufstellung des Gerüstes unter Zuhilfe
nahme anderer Arbeiter ühernommen gehabt habe. Die
Angeklagten hätten die Aufmerksamkeit, zu der sie ver
möge ihres Berufes besonders verpflichtet gewesen
seien, außer acht gelassen. Das Gericht erkannte gegen
jeden von ihnen auf zwei Wochen Gefängnis. - Gegen
diese Entscheidung legten beide Angeklagte Revision
beim Reichsgericht ein, in der sie Verletzung formeller
wie materieller Rechtsnormen rügten. Der höcllste
Gerichtshof verwarf indessen das Rechtsmittel in über
einstimmung mit dem Antrage des Reichsanwalts als
unbegründet, da die erstinstanzlichen feststellungen
keinen I\echtsirrtum erkennen ließer.. (Urteil des
R.eichsgerichts vom 27. Febr. 1912. Aktenz.: 4 D 1291/11.
Nachdruck verboten.)

Reklame und Wirklichkeit. (Die Seherischen Eigell
heimhäuser bei Ber!in.) (Urteil des Reichsgerichts.vom
3. februar 1912.) Der Bau sog. Eigenheimhäuser in der
Umgebung Berlins ist bekanntlich s. Zt. von der Ver
lagsfirma Scher I durch eine wirksame Reklame unter
stützt worden. Mit diesen Eigenheimen hatte sich jetzt
das J<.eichsgericht in einem Rechtsstreit zu beschäftigen.
Mit liilfe der deutschen Ansiedlungsbank in Berlin hatte
Scher! von dem I\ittergute Segefeld Terrain gekauft, um
dort nach dem Jicfterschen Projekte acht solcher Eigen
heime zu errichten, deren eines auf den schönen Namen:
"duIce domum" getauft wurde. Ein anderes hatten die
E,schen Eheleute gekauft, noch ehe es fertig war, und
darauf auch schon Anzahlung geleistet. Die Bank, die
die Verkäufe vermittelte, hatte sich in   5 der Kaufver
träge fürsorglich dahin gesichert, daß für Mängel der
:Eigenheime keine Gewähr geleistet werde. Die Eheleute
E. verweigerten später die Annahme der Auflassung
und forderten, auf den Kaufpreis verklagt, mit Wider
klage Rückgabe ihrer Anzahlung. Sie begrÜndeten dies
damit, das gekaufte 1iaus sei so mangelhaft gebaut. daß
es gar nicht bewohnbar sei. 1m Keller, der nur 1,80 m
hoch sei, stehe ständig Wasser. Wasser dringe bei
Regen in die Wohnräume ein, und das Leitungsv..-asser
sei schlecht. Als Sachverständige!" gefragt, ob das Jiaus
als bloßes Ausstattungsobjekt zu RekJamezwecken an
zusehen sei und sich zu Wohnzwecken überhaupt nicht
eigne, hatte Regierungsbaumeister V. zwar beide fragen
verneint, hatte aber zugegeben, daß das Haus die ge
rÜgten Mängel besitze, Landgericht und Kammergericht
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Berlin hatten die Klage abgewiesen llnd nach dem An
trage der Widerklage erkannt. Die Beklagten seien, so
hatte das Kammergericht allsgeftihrt, sowohl nach
326 BOB. zum I?ücktritte als auch nach   633 BOB.
zur Wandlung herechtigt. Die Käufer hätten ein Eigen
heim zu dauerndem Wohnsitz gewünscht. Ein solches
liaus aber, wie es für sie hergerichtet wordcn sei  habe
nicht im mindesten diesen Anforderungen genügen
können. Wenn dies Haus auch vieHeieht gerade noch
den Anforderungen der W ohlllichkcit genügt haben
möge. so habe es doch niemals als Vertragsgegenstand
des vorliegenden, zwischen den Parteien geschlossenen
Vertrags in Betracht kommen können. Dem stände auch
5 des ,,'ertrages nicht entgegen, wo die Klägerin jede
Gewährleistung fÜr Mängel abgelehnt habe. Denn Ver
träge seien nach Treu und Glauben auszulegen. Die
Klägerin habe trotz des   5 des Vertrages also . getreu"
das als ErfülJung bieten müssen. was die Beklagten
beim Abschluß des Vertrags verlangt hätten, d. h. ein
Eigenheim zum dauernden Wohnsitze. Das sei ihncn
nicht geboten worden, sondern statt dessen ein "Pfusch
werk schlimmster Art". Das Reichsgericht wies die
gegen die Entscheidung eingelegte R.evision der Klägerin
zurück. (Aktenzeichen: V.326111.)

Bücherschau.

Ers:tes Ergänzungsheit zu "Beton und fisen" 1912, hc r
ausgegeben von Dr.-Ing, fritz von Ern per ger,
K. K. Oberbaurat. MIt 61 TextabbHdl1ngen. Preis
geheftet 1,50 ,;f{. Verlag von Wilhelm Ernst u. Sohn
in Berlin.

Das ,.Er,gänzl1ngsheit" enthält 3 Vorträge und unter
"Vermischtes" einige Reklameartikel. Die Vorträge be
handeln: "Einfluß des elektrischen Stromcs auf Eisen
beton" von Prof. O. Berndt. ,.Versuche mit Stampfbeton
yerschicdner Zusammensetzung" von Prof. M. Gary und
,.Baupolizei LInd EinsturzuniäiJe" von Prof. Siegmund
Müller.

An dem sachlichen Inhalt ist selbsh'erstäl1dlich
nichts auszusetzen, wohl aber an dem Erscheinen der
,Ergänzllngsheite" iib'Jrhaupt. Soll denn jeder Abon
nent der Zeitschrift "Beton und Eisen" so ohne weiteres
gezwungen sein, diese .,Ergänzungshcfte" mit abzu
nehmen? Rechtlich kann el' sicher nicht dazu ange
halten werden! Denn: Es werden gerade im Eisenheton
so viele durchaus überflüssige Berechnungen immer
wieder veröifentlicht, daß an deren Stellc besser der
Stoff der etwa noch beabsichtigten "Ergiinzungshefte"
- die Bezeichnung: "Erstes" deutet auf eine ganze
Reihe hin - treten könnte, wenn dessen n 0 c h 
In a 1) ger Abdruck für durchaus notwendig gehalten
wird, denn den Jiauptinhait des ersten Heites findet der
interessierte Ingenieur bereits an anderer Stelle.
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